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Das eiserne Kreuz

erhielten-
Füsilier Ge org Faust , Sohn des Mit- l

gliê es Georg Faust, Elz.
Gefreiterd R August Döppes,  Sohn

des Mitgliedes Aug. Döpprs, Limburg,
Vizefeldwebcld. R Lehrer Nie », Sohn

des Mitgliedes Kaufmann Louis Nies,
Hadamar.

Berichtigung.  In dem Aussatz „ Zum
Geleite für den neuen Jahrgang des Nass . Ge-
werbeblattes " in Nr . 1 d. Bl . muß es in
«Abschnitt 2, Zeile 11, statt hochtechnischer,
feuchte .ch nisicher  heißen , in Abschnitt 3,
^Zeile 17 muß das Wort „Zukommen " weg¬
fallen . In der vorletzten Zeile des Abschnitts 4
tritt an Stellst des Wortes „Dann " das Wort
„Dazu " ._

Gewerblich - technische Bücherei
mit Lesesaal,

Wiesbaden , Rheinstrabe 42.
Oeffnungszeiten : Täglich vormi tags 10 bis 1

'Uhr, Montag -, Diensag -, Donnerstag - und F .ei-
tagnachmittags 4 bis 6 Uhr und Mittwoä )abends
von 7 bis 9 Uhr.
Benutzung der gewcrbl . techn . Bücherei

im Monat Dezember  1918.
Besuchsziffer des Lesezimmers. . . 98
Musgeliehene Bücher : . . . . . . 50
Äusgeliehene Borbilder : . . . . 372 Tafeln.

Bekanntmachungen
des 2entraM)orHanücs.

An die
Vorstände der Lokalgewerbevereine.
Betr . - ie Winterveranstaltungen.

Nach unserer Bekanntmachung vom 21 . No¬
vember 1918 (in Nr . 49 b- Gewerbebl .) soll¬
ten Anträge auf Bewilligung von Zuschüssen
für gewerbliche Vorträge und Kriegsabende
bis zürn 31 . Dezember bei uns eingereicht
Werden . Bis jetzt sind 'nur verhältnismäßig
wenige Anträge eingegangen . Es scheint , als
ob in diesem Winter der Abhaltung von Vor¬

trägen und Kriegsabenden nicht dasjenige In¬
teresse entgegengebracht würde , wie es die
Sache verdient . Wir möchten deshalb den
Vorständen nochmals recht dringend ans Herz
legen , die Pflege und Förderung des Vereins¬
lei ens und der Bereinstätigkeit durch zeitge¬
mäße Veranstaltungen ganz besondere Auf¬
merksamkeit zu widmen . Zu solchen Veranstal¬
tungen rechnen wir nicht allein Vorträge und
Kricgsabende , sondern auch Vereinsabende , in
denen allgemein interessierende Fragen be¬
sprochen werden , wie z. B -:

1. die neuen Kriegssteuergrsetze , insbesondere
der Warenumsatz - und Quittungsstempel:

2 . der bargeldlose Zahlungsverkehr;
Z. die Berufswahl , mit besonderer Berück¬

sichtigung des Handwerks , Lehrstellenver-
mittlung:

4 . die gewerblich « Buchführung uub das
Kostenberechnen:

5. die Fürsorge jür die durch den Krieg ge¬
schädigten Handwerker (Kriegshilfskasse,
Arbeitsvermittlung , Rohstoffbeschafsnng ) :

6 . die Kriegsbeschädigtenfürsorge:
7. Ueberführung der Kriegs - in die Friedens¬

wirtschaft:
8 . das Handwerk und der vaterländische Hilfs¬

dienst:
9 . organisatorische Fragen , wie der fachliche

Zusammenschluß des Handwwks , hie Cr-
r ' cktung von Vcratungs - und Auskunfts¬
stellen für Handwerker und Gewerbetrei¬
bende , sowie die Bildung von Kreisver¬
bänden innerhalb des Gewerbeper . ins für
Nassau.

Im Geweroeblatt sind wiederholt aufklä¬
rende und belehrende Abhandlungen über diese
Fragen erschienen , sodaß sich der Vereinsvor-
kitzende oder ein anderes geeignetes Mitglied

‘Vitt dem einen oder anderen Gegenstand leicht
vertraut machen und denselben iu einer V . r-
einsversammlung behandeln kann. Auf be¬
sonderen Wunsch können wir den Vorständen
auch irtit Vorschlägen geeigneter auswärtiger
Redner an die Hand gehen und namentlich für
die Vorträge über die neuen Kriegssteuerge¬
setze, einschl . des Warenumsatz - und Quit¬
tungsstempels die Herren Reallehrer Kahl
zu Darmstadt und Handelslehrer Lehr  zu
Frankfurt a . M . empfehlen.

Anträge auf Bewilligung von 'Beihilfen
für Vorträge und Veranstaltung vaterländi¬
scher Abende können noch Berücksichtigung fin¬
den , wenn sie bis spätestens 1. März hier ein¬
gehen.

Sodann machen wir noch daraus aufmerk¬
sam , daß Herr Schriftleiter S ä t t l e r zu
Tillenburg bei seinen Vorträgen in den Lokal¬
gewerbevereinen auf Wunsch auch lebende Bil¬
der (kinematographische Auwahmew vorsübren
wird , urn die 'Vorträge besonder : anschaulich zw
gestalt « » . Die Vergütung für einen Bortrag
erhöbt sich dann um etwa 20 Mark.

Wiesbaden,  den 9 . Januar 1917.
Der Zentralvorstand

des Gewerbevereins siir Nassau.
-st

Gewerbliches Unterrichtsmeseu.
Unter Bestätigung des Herrn Regierungs¬

präsidenten wurden zu nebenamtlichen Leitern

gewerblicher Fortbildungsschulen ernannt die
Herren:
Lehrer Georg Wiegand in Dautphe,
Lehrer Hubert Dill in Stierstadt,
Hauptlehrer Wilhelm Schmidt in Ansprach,
Lehrer Peter Jungels in Hornau,
Lehrer Wilhelm Klmnp in Usingen.

UdceNick über die It)arenumfa&flcucr
unter befonüercr Berücksichtigung

der nantlincrKsbetricbf.
Von Obersteuerinspektor Dr . Mühe (Karlsruhe ).

Am 1. Oktober 1916 ist als Teil des Reichs-
stempelgesetzeS ein Gesetz in Krast getreten , das
den Warenumsatz , die L i e f e r u n g von
Ware  n gegen Entgelt  besteuert.

Daß dadurch auch der Warenumsatz im
Handwerksbetrieb betroffen wird , ergibt sich
von selbst . Es soll hier versucht werden , einen
kurzen Ueberblick über das in seiner Anwen¬
dung auf den Einzelfall nicht immer einfache
Gesetz ' zu geben : dabei sollen die sich für
den Umsatz im Handwerksbetrieb  er¬
gehenden Steuerfragen besonders berücksich¬
tigt werden.

Das Gesetz selbst vereinigt in sich zwei
grundverschiedene Steucrgebildc , eine Steuer
auf die Gesamtheit der Warenum¬
sätze im Betriebe eines inländ «-
sehen Gewerbes  und einen Stempel auf
den einzelnen Warenumsatz , der sich
außerhalb eines inländischen Ge¬
werbebetriebs  vollzieht.

Hier soll zunächst die Rede sein von der
Steuer auf den

. I. Warenumsatz (die entgeltliche Liefe¬
rung von Waren ) im Gewerbebetrieb.

Dabei ergeben sich folgende Hauptsragen:
1. Was versteht  incpn unter Ge¬

werbe?
Als „ Gewerbe " im Sinne des Gesetzes gelten

alle Arten von Industrie , Handwerk und Han¬
del , ferner die Landwirtschaft im weitesten
Sinne . Aus den Umfang des Betriebes kommt
es grundsätzlich nicht an ; auch der kleinste
Handwerksbetrieb , der ohne Maschinen , ohne
Hilfskräfte , ohne Buchführung arbeitet , gilt
als Geiverbebetrieb.

Ein Gewerbebetrieb  im Sinne des
Gesetzes ist nach denAuslegungsgrundsätzendes
Buudesrats jede auf Erzielung von
Einnahmen aus Warenumsätzen ge¬
richtete aesch äftli che Tätigkeit.  Tas
ist von grundlegender Bedeutung für die man¬
nigfaltigen zur Förderung des Handwerks be¬
gründeten selbständigen Rechtsgebilde , beson¬
ders siir die zahlreichen in der Forni der
Genossenschaften errichteten Einkaufs - undVer-
kaufsvereinigungen . Sie alle gelten trotz ihrer
gemeinnützigen Bestrebungen als Gewerbebe¬
triebe im Sinne des Gesetzes.

2.  Was verstel , t man unter Ware?
Hierher gehören alle körverlichen Sachen,

die Gegenstand des Verkehrs sind , also alle
Erzeugnisse der Natur und des Gewerbes,
so auch Speisen und Getränke . Als Waren
gelten i.  B . auch Photographien , selbst tvcnu
sie auf Bestellung hergestellt werden , und Zei-
tungen . Nicht als Waren gelten u. a. For¬
derungen , Urkunden , die als Ausweis für ein
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Forderringsrecht dienen wie Fahrkarten usw.,
Wertpapiere , Wechsel, Schecks, Banknoten , Pa¬
piergeld , ferner Grundstücke. Für den Buch¬
drucker, der die 'Fahrkarte , das Mrtpapier,
den Wechsel- oder Eeckvvrdruck l,erstellt, sind
sie natürlich Waren.

3. Was i ft Lieferung?
Unter Lieferung  von Waren versteht

man regelmäßig ihre ll e b e r g a b ê z u r Er¬
füllung eines Kaufs oder  T a u f ch s.
Die Lieferung ist also nicht etwa gleichbedeu¬
tend mit dem Kaufabschluß, sie ist vielmehr
seine Erfüllung.

Aeutzerlich vollzieht sich die Erfüllung des
llmsatzgeschäfts regelmäßig durch die körper¬
liche lieber gäbe  der Ware ; der Bäcker
schickt den Kunden das Brot , der Uhrmacher
übergibt dem Käufer die gekaufte Uhr. Diese
llebergabe kann aber in den Fällen , wo der
Käufer die Ware schon im Besitz hat oder
der Verkäufer sie für den Käufer und neuen
Eigentümer weiter besitzen soll durch eine V er-
einbarung über den Eigentuin s -
Übergang ersetzt werden.  Hat ein Drit¬
ter die Ware im Besitz, lagert sie z. B. auf
einem Privatlager , so kann der Verkäufer an¬
statt dem Käufer die Ware körperlich zu über¬
geben, ihm feineu H er au s g a b e an s pr u cp
gegen den Lagerhalter a b t r e t e n. Äuch iu
diesen Fällen gilt die Wa»e, obwohl eine kör¬
perliche llebergabe fehlt , als „ in Natur " über¬
tragen . ,

Das ist deshalb von gewisser Bedeutung,
weil der Begriff der „Uebertragung in Na¬
tur " in der Zusatzbestimmung 4 des Tarifs
zum"Warenumsatzsteuergesetz eine entscheidende
Rolle spielt. Danach soll, wenn bei der Ab¬
wicklung mehrerer Kaufgeschäfte
die W are nur einmal „ in Natur über¬
trage n" wird,  nur eine Warenlieferung
desjenigen vorlicgen , der die Ware in Natur
übertragen hat , init andern Worten : der Z wi¬
schen h ä n d l e r , der die Waren weiter um¬
setzt, ohne üe vorher übergeben zu erhalten,
scheidet für die Umsatzsteuer aus.

Für den Verkehr des, Handwerks mit der
Kundschaft ist diese Vergünstigung , die der
durch eine Besteuerung des spekulativen Zwi-.
schenhandels drohenden Verteuerung der Ware
fvr den Verbraucher entgegenwirken soll, kaum
von praktischer Bedeutung . Wohl aber berührt
sie den Warenverkehr,  der 'ourch die
Ein- und  V e r ka n ss v e r e i n i g u n g en
des Handwerks hindurch gebt.

Tie Einkaufsvereiniguna,  die den
Verkehr zwischen dem Rohstoffverkäufer 'und
dem Handwerksbetrieb vermittelt , wird in der
Praxis wohl regelmäßig zunächst, !elbst Eigen¬
tümerin der eingekausten Rohstoffe. Das wird
immer dann der Fall sein, wenn sie die Ware
zunächst auf ihr Lager nimmt und dann an
die Mitglieder abgibt . Daran würde sich auch
dann nichts ändern , wenn sie die eingekausten
Waren , z. B. einen Wagen 'Stabeisen , unmittel¬
bar aus dein Eisenbahnwagen an die Mitglie¬
der verteilt , denn auch hier ist sie mit der
Annahme der Wagenladung wohl 'zunächst
selbst Eigentümerin der Ware geworden. In
diesen Fällen muß die Vereinigung ihren Um¬
satz an die Mitglieder (oder an dritte Abneh¬
mer ) versteuern . Anders wird die Rechtslage
wohl dann liegen, wenn die vom der Vereini¬
gung bestellte Ware , z.,B. eine Drehbank, ans
Weisung der Vereinigung von der Fabrik un¬
mittelbar  au das Mitglied , das sie bei
der Vereinigung bestellt hat , geliefert wird:
dann ist die Ware guf die 'Vereinigung nie
übertragen worden , dann liegt flMr ein steuer¬
pflichtiger Umsatz zwischen der Fabrik und
dem Mitglied vor : die Vereinigung braucht
diesen Umsatz nicht zu versteuern , auch wenn
sie von der Fabrik die Rechnung erhält und
dem kaufenden Mitglied selbst usteder eine
Rechnung ausstellt . .' r

Ob die Vereinigung rechtlich nur die Stel¬
lung 'eines E i n kau fs kommissi ouärs
hat oder ein selbständiges Geschäft tätigt , ist
auf die Steuervslicht ohne Einfluß:  denn
auch der Warenumsatz des Kommissionärs ist
steuerpflichtig , wenn ihm die Mare über¬
leben worden war.

(Entsprechendes gilt auch für die Ver¬
kaufsvereinigungen  des .Handwerks.
Regelmäßig werden wohl auch sie die Waren
zunächst von ihren Mitgliedern übertragen er¬
halten , so wohl immer dann , wenn sie von
ihr eingelagert werden oder zu einer Ge-
samtsendiing an den Großabnehmer (z. B. bei
Hcereslieferungen vereinigt werden . Hier muß
also sowohl das Mitglied wie die Bereinigung
die Umsatzsteuer bezahlen. Anders liegt die
Rechtslage wohl dann , wenn die Vereinigung
die Ware unmittelbar vom liefernden Mitglied
an den Abnehnrer gehen läßt ; hier findet eine
Zwischenüb ergäbe nicht statt , die Bereinigung
ist also für diesen Umsatz nicht steuerpflichtig;
nur das liefernde Mitglied hat Steuer zu be¬
zahlen.

Auch hier ändert es an der Steuerpflicht
nichts , wenn die Vereinigung nur als Ber¬
ta nfskomMissionar  austritt . Zwar wird
der Verkaufskommissionär regelmäßig nicht
Eigentümer der durch ihn verkauften Ware;
diese Voraussetzung wird aber für die Umsatz-
steuerpflicht nicht verlangt ;auch der Verkaufs-
krnnnissionär tätigt einen steuerpflichtigen Um-
say, wen» ilml die Ware zunächst v o nt Kom¬
mittenten übergeben worden ist.

Kein Warenumsatz ist die Leistung
aus reinem Werkvertrag,  z . B . ein
Uhrmacher reinigt eine Uhr. ein .Schlosser
öffnet ein Schloß.

Dagegen hat der Gesetzgeber der Waren¬
lieferung die Werkliefer uns  gleichge¬
stellt . Werklieferung ist die auf Grund eine-?
Werkvertrags bewirkte Lieferung von Waren,
die der Unternehmer hergestellt , verändert oder
aus gebessert hat , sofern der Stoff hier¬
zu vom Unternehmer beschafstwor-
d e n i st : a l s S t o f i in diesem Sinne gelten
nicht Zutaten oder Nebensachen,  wie
z. B . Nähzwirn , Borden , Futterstoffe , Knöpfe
bei der Schneiderei , Farbstoffe zum Färben
und Anstreichen, Metalle zur Vergoldung , Ver¬
silberung , Verzinnung usw. Der Schneider , der
zum bestellten Anzug selbst den Stoff beschafft,
liefert eine Ware . Hat dagegen der Besteller
selbst den Stoff gestellt, so daß der Schneider
nur die Zutaten liefert , so ist das ein reiner
Werkvertrag und keine Warenlieferung im
Sinne des Gesetzes.

Die Unterscheidung, ob ein steücrpflichtiger
Werklieferungsvertrag oder ein von der Steuer
nicht erfaßter reiner Werkvertrag vorliegt,
wird in der Praxis besonders da nicht immer
leicht zu beantworten sein, wo der Hand¬
werker eine Ware verändert oder aus-
gcbessert und dazu eigene Stoffe
verwendet hat.  Ob der verwendete StHß
hier als Zutat oder Nebensache und damit der
Vertrag als reiner Werkvertrag anznsehen ist,
richtet sich nach>seinem Berha ltni  s zu  d er
ülernommenen G e s a m t l e i st wir g. Ein
Schlosser, der bei der Ausbesserung eines
Kraftwagens lediglich einige geringwertige
Schrauben zu erneuern hat , leistet keine steuer¬
pflichtige Werklieferung , wohl aber der Mecha¬
niker, der einen neuen Vergaser einbaut oder
der Sattler , der an der 'Karosserie einen neuen
Lederüberzug anbringt.

Für das B a n h a n d w e r k ist es von gro¬
ßer Bedeutung , daß die Werklieferung auch
dann als Warenlieferung gelten soll, wenn die
hergestellte Sache mit dem Grund und Boden
als wesentlicher Bestandteil fest verbunden
wird . Der Zimmermann , der das Dachwerk
aus selbstgestelltem Holz fertigt , der Schlosser,
der die 'Schlösser anbringt , der Glaser , der
die Scheiben einsetzt, sie alle liefern Waren,
soicrn sie die Stoffe selbst gestellt haben . Der
Hasner aber , der den vom Hauseigentümer ge¬
stellten Kachelofen setzt, liefert keine Ware,
sondern eine reine , nicht steuerpflichtige Werk¬
leistung.

Besondere Vergünstigungen bestehen für den
Ein - Und Ausfuhrzwischenhandel:
für das Handwerk dürften sie aber keine erheb¬
liche praktische Bedeutung haben . .

dchlub folgt.)

Linc notwcnMge vatcrlsiMifche Pflicht.
„Alles Gold gehört in die Reichsbank !"

Diese berechtigte Forderung hörten und lasen
wir Faft täglich seit dem denkwürdigen August
1914. Ten ersten Satz kann man erweitern
und wgen : „Auch alle Banknoten gehören
iu die Reichsbank" : denn der furchtbare Welt¬
krieg hat unseren Geldverkehr sehr ungünstig
beeinflußt . Das Gold wurde dem Verkehr
entzogen und an dessen Stelle traten die
Schuldscheine der Reichsbank, die Banknoten.
Diese können nun nicht in beliebiger Höhe
in Umlauf gesetzt werden . Das Gesetz verlangt
vielmehr, daß jede in den Verkehr gebrachte
Banknote voll gesichert, d ch. durch mindestens
stz ihres Wertes in Metallgeld und % durch
gute Wechsel bei der Reichsbank gedeckt sein
muß . Diese Bvrschrist hat ihre berechtigten
Gründe ; denn wo bliebe das Zutrauen zu den
Banknoten , wenn kein entsprechender Gegen¬
wert gegeben wäre ? Da nun aber die Ausgabe
von Reichskassenscheinen gesetzlich beschränkt
ist und der Silberbestand der Reichsbank
ein sehr geringer ist, so kommt prak¬
tisch säst ausschließlich' Gold für die
Deckung in Frage . Wenn also dem
Verkehr 300 Mark Banknoten zugeführt wer¬
den sollen, dann mutz die Reichsbank 100 Mark
Gold in ihren Kellern liegen haben.

Unser Goldbestand betrug am 1. Oktober
vorigen Jahres 2,5 Milliarden Ohne nun die
klassische Trjttcldeckung in Gold zu verletzen,
können 7,5 Milliarden Noten iu Umlauf gesetzt
werden , was tatsächlich auch geschehen ist. Der
Notenumlauf bewegt sich während des Krieges
in steigender Linie ; denn mit der weiteren
Ausdehnung der von uns besetzten feindlichen
Gebiete, die mit Zahlungsmitteln versehen
werden mußten , mit der Sorge um die Auf-
richterhaltiing von Handel und Verkehr und
mit den ungeheueren Kosten eines gewaltigen
modernen Krieges, stieg auch der Bedarf an
UmlanfSmitteln . Ter Umstand, daß sich die
Notenausgabe verdreifacht hat , gibt zu ernsten
Bedenken Anlaß . Nun ist ja zu hoffen, daß
durch die Sammlung vo» Gold und Schmuck-
sachen der Goldbestand der Reichsbank erheb¬
lich gestärkt wird. Die Tatsache unseres starken
Notenumlaufs hat aber auf die Börse des neu¬
tralen Auslandes recht ungünstig gewirkt und
die Folge war , daß unsere Mark gewaltig im
Kurse siel. Fn Friedenszeiten erhielt man
in der Schweiz für 100 Mark 123 Frank,
jetzt nur 90 Frank . In anderen neutralen
Ländern ist das nicht anders , teils erheblich,
schlimmer. Tie Ursachen liegen aus wirtschaft¬
lichem Gebiete : denn wir sind durch die Ab¬
sperrung von den Hochstraßen des Weltverkehrs
nicht mehr in der Lage, die vom Auslande be¬
zogenen Rohstoffe und Lebensmittel mit un¬
seren industriellen und gewerblichen Erzeug¬
nissen zu begleichen. Wir sind aus Gläubigern
Schuldner geworden und geben nicht Waren,
sondern Geld. Darum nimmt das Ausland
unser Geld, unsere Banknoten und Wechsel nur
zu einem bedeutend geringeren 'Kurs an . ZDas
bedeutet einen gewaltigen unabsehbaren Scha¬
den für uns , deni abzuhelfen unsere Pflicht
ist. Das Mittel zum Zweck ist die Verwinde - j
rung des Notenumlaufs durch Teilnahme am
bargeldlosen Zahlungsverkehr . Ta hilft nun
kein langes Ueberlegen und Zögern , sondern
der feste Wille, endlich"einmal Ernst zu machen
und alle seine Zahlungsverbiiidlichkeiten , von
kleineren Beträgen abgesehen, nicht mehr in
bar , sondern durch Scheck(Verrechnungsscheck)
oder Ueberweisung zu leisten. Wenn uns das
gelingt , und das muß uns gelingen , dann
sind un 'ere Geldschwierigkeiten behoben, uns r
Kurs steigt, unser Ansehen wächst und der Sieg
ist uns gesichert. >

Darum Ihr Landwirte mit den gesteigerte-"
Einnahmen , Ihr Geschäftsleute im Klein-, Mit¬
tel- und Großbetrieb , JhtzBeamte inGemeinde -,
Staats - und Privatstellung . Ihr Behörden in
Stadt und Land, laßt Euch, wo es noch nicht
geschah, von der Nottvendigkeit einer Bank-

' Verbindung überzeugen und Euch deren zwecks
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, mäßige Benutzung zeigen , denn Ihr leistet Euch
, selbst und dem Vaterlande die besten Dienste;
j demrJbr erfüllt eine notwendige vaterländische
t - Pflicht . .

^ Scnauc vermögenrsdWlullc machen!
, .Inmitten der vielen Kriegsverordnnngen,

die für jedes einzelne Gewerbe zu beachten
sind , werden leicht wichtige Gesetze übersehen,
die schon vor einiger Zeit erlassen sind , aber
ihre Wirkungen erst jetzt äußern . So ist na¬
mentlich der 31 . Dezember 1916 nicht nur
sür die Warenumsatzsteuer , sondern auch für
die Vermögensabgabe  auf Grund des
Kric gssteuer  gese tzes vom 21 . Juni

c 1916 von großer Bedeutung . Der Stand
c des Vermögens am 31 . Dezember
i 1916  ist für die Berechnung der Steuer maß-
- gebend
; Das Kriegssteuergesetz will bekanntlich in

erster Linie den V erm ö g e ns zu wach s
l treffen und sieht deshalb, wenn das Vermögen
. in der Zeit vom 1. Januar 1'914 bis 31 . Dez.

1916 nm mehr als ÄM ) Mark gestiegen ist,
c eine Abgabe vom Zuwachs  vor . der beträgt:
- für die ersten 10000 Mark des Vermögens-
) Zuwachses 5 v. von den nächsten angefan¬

genen 10 000 Mark 10 v. H. usw . steigend bis
zu 50 v .£>. Bon Vermögen , die am 31 . Dezem-

) ber 1916 den Gesamtwert von 10 MO Mari
nicht übersteigen , wird die Steuer nicht er¬
hoben , auch wenn der Zuwachs über 3000 Mark

; beträgt.
| Außer dem vergrößerten Vermögen sollen

durch die 'Kriegssteuer aber auch die Vermögen
ersaßt werden , die am 31. -Dezember 1916
gegenüber dem Stande vom 1. Januar 1914

, keine Verminderung  um mindestens
’ 10 v. tz. erfahren haben . Letztere Abgabe von

dem Vermögen , von welcher Vermögen bis
20 000 Mark befreit sind , beträgt 1 v .£). von
dem für den 31. Dezember 1916 festgestellten
Vermögen , insoweit eZ neunzig vom Hundert
des bei der 'Veranlagung zum Wehrbeitrag

[ (am 1. Januar 1914) festgestellten Vermögens
Übersteigt und insoweit es weder der Besitz¬
steuer noch der Zuwachsabgabe unterliegt.

, Zum Vermögen , dessen Berechnung also
, nach dem Stande vom 31. Dezember 1916 ge¬

schehen muß , gehören : Grundstücke , Wert¬
papiere , tzhpotheken , das Geschäftsinventar,
Warenlager , aber auch Forderungen zum Bei¬
spiel Außenstände . Gerade bei dem Gewerbc-
treibenden , dessen Vermögen zum größten Teil

, „ im Geschäft steckt", ist die Feststellung des Ge-
, samtwertes besonders schwierig : einerseits hat
> er stch vor Steuerhinterziehung zu hüten , auf
, der anderen Seite kann ihm nicht zugemutet
„ werden, höhere Steuern zu zahlen, als der Lage
„ seines Geschäfts entspricht. Ebenso wie bei dem
t Inventar , Gebäude, Maschinen usw die ver¬

kehrsüblichen Abschreibungen zulässig sind,
wird es auch gestattet sein, die Außenstände

, genau daraufhin durchzusehen , was als un-
) einbriuglich ganz abzusetzen und was als
„ zweifelhafte Forderung zu einem vernrinderten
. i Bclrage einzustellen ist.
„ Dies ist kaufmännisch richtig, kann in jeder
^ Bilanz einer Aktiengesellschaft beobachtet wer-
T den , wird aber vom Handwerker, bei dem
t das Borgunwesen leider gerade recht blüht,

vielfach außer acht gelassen. Vielleicht helfen
die neuen Steuergesetzc mit dazu, daß jeder
Handiverker eine geordnete Buchführung bei
sich einführt . — Er würde dadurch sich selbst

» Enttäuschung und den Behörden viel Arbeit
^ ersparen . D. G. K
c
i Die Regelung des Dcrgebungsinefcns

für das Handwerk
ist in den einzelnen Bundesstaaten keine- ein-

- Zeitliche : das könnte aus den ersten Blick
stutzig macheit und zu Befürchtungen Anlaß
Beben . In Wirklichkeit aber liegt ein Grund

. hierfür iricht vor . Die Vielgestaltigkeit der
Regelung beweist einerseits die Schwierigkeit

* des Problems , andererseits aber gibt sie die
> willkommene Möglichkeit , die Gangbarkeit der
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verschiedenen eingeschlagenen Wege mitein¬
ander zu vergleichen.

Die zum Bereich des preußischen Kriegs¬
ministeriums gehörenden Handwerkskammern
haben bekanntlich zur Regelung des Ver¬
gebungswesens in Form einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung die Hauptstellc für ge¬
meinschaftliche Handwerkslieserungen gegrün¬
det . Die Stelle hat bisher Aufträge von gro¬
ßer Bedeutung dem Handwerk schon zugefnhrt.
Ihre Einrichtungen sind in der Presse wieder¬
holt besprochen worden . Die neuerdings von
den nicht zum preußischen Kontingent gehören¬
den Bundesstaaten Bayern , Württemberg,
Baden und Sachsen zum Abschluß gebrachte
Regelung des Bergebungswesens weicht von
dem in Preuße » eingeschlagenen Wege erheblich
ab . Man hat in den genannten Staaten mit
der Industrie und dein Handel gemeinsame
Sache gemacht . In der Vermittlungsstelle sind
Handels - und Hanowerlskammern in gleicher
Weise vertreten und der gesamte Bedarf an
Erzeugnissen für die Heeresverwaltung , so¬
weit er durch das heimische Gewerbe gedeckt
werden kann , wird dieser Vermittlungsstelle
überwiesen . Dadurch ist von vornherein eine
Verteilung der Aufträge zwischen Industrie
und Handwerk gesichert , die der Leistungs¬
fähigkeit des letzteren entspricht . Die weitere
Folge dieser Regelung , die gewiß nicht zu
unterschätzen ist , besteht in der Ausschaltung
des Wettlaufes zwischen Industrie und Hand¬
werk um die Aufträge.

Line7Tr!)citsöcmcinf(J3aj't
im malcrgetnerbf.

Zwischen den Unternehmer - und Arb.Berorgavi-
jationen im Malergcwerbe ist es zu Vereinbarungen
gekommen über eine gemeinsck>aft !iche Tätig .ei: zur
Besserung der Verhältnisse im Beruf. Aus einer
gemeinsamen .Tagung am 29 . und 39. November
in Berlin wurden folgende Richtlinien a 'ifgestel :

1. Die Sicherung und Ausbildung eines jch pe --
lich und beruflich leistungsfähigen gewerblichen Nach¬
wuchses
a)  Lurch die Pflege einer planmäßig wirkenden Be¬

rufsberatung ündLehrstel 'enoelmittlung mög i ! st
in Verbindung mit städtischen oder gemein¬
nützigen Einrichtungen;

b) durch die eine genügende Ausbildung ermög¬
lichende Verteilung der vorhandenen Lehrlinge
aus geeignete Betriebe;

o) durch Unterstützung der Handwerkskammern bei
der Pflege und Ueberwachung des Leh ling: -
wesens;

6 ) durch eine den bestehenden Verhältnissen ange¬
messene Entschädigung.
2. Die Hebung der fachlichen Leistungsfähigkeit

der Lehrlinge und Gehilfen im Maleigewerbe.
a)  durch Errichtung , Ausbau und Förderung von

Kunstgewerbe-, Fach- und Fortbildungsschulen,
die den gewerblichen und technischen Bedürfnissen
und Anforderungen des Malergcwerbes ent¬
sprechen;

b) durch Beschaffung einer hinreichenden Zahl von
Schülerfreistellen für mittellose Berufsangehörige z

c) durch die Einrichtung von Kursen für Sonder¬
fächer (Zeichner, Holz-, Marmor -, Schristmalen,
neuzeitliche Arbeitsweise und anderes mehr) für
Materialkunde usw. ;

d ) durch die Förderung ünd den Ausbau einer
allen Anforderungen des Getverbes entsprechenden
fach,gewerblichenPresse.
3. Tie Förderung des Bedürfnisses nack, ge¬

diegener 'Arbeit und größeren kunstgewerblichen An¬
sprüchen an das Malergewerbe

durch allgemeine Aufklärung der Oefsentlicksteitzder
Behörden und der Hauslündschaft, durch Weckung
einer Geschmacksbildung, die eine stärkere Betätigung
des Malergewetzbes mitzWfen kann.

4. Rechtzeitiges Wirken bei den zuständigen Be¬
hörden und in Betracht koniinendenFabrikanten und
Händlerkreisen für die Beschaffung der erforder¬
lichen Rohstoffe durch Aushebung von Bcschtagnah-
mungen tund genügende Einfuhr.

5. 'Die Förderung des Wiederauflebens der Ge¬
schäftstätigkeit und die Beschaifung von Arbeitsge¬
legenheit Mch Kricgsschtuß

durch planmäßiges und rechtzeitiges Wirken bei
den in Betracht kommenden Architekten, der Haus-
kundschast usw.

6. Die planmäßige Verteilung der vorliegenden
Arbeiten ans alle Zeiten des Jahres

durch aufklärendes Wirken in der Oeffentlichkeit
und sbei den Auftraggebern über die Möglichkeit
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und besondere Zweckmäßigkeit der Herstellung von
Malerarbeiten in den Wintermonatcn.

7. Beschaffung etwa notlvendiger Arbeitskräfte
und deren Verteilung aus die verschiedenen Teile
des Reichs unter Berücksichtigung der Verhältnisseim Ausland.

8. Ausbau und Verallgemeinerung einer gere¬
gelten Arbctzsvermittlung durch Förderung unpar¬
teiisch tätiger Nachweise, die unter dem notwen¬
digen Einfluß der Arbeitgeber - und Arbeitnehmer¬
verbände stehen, und bei deren Tätigkeit der Grund¬
satz maßgebend sein soll , daß die beruflichen Sonder¬
heiten des Gewerbes genügend gewürdigt werden.

9. Bekämpfung der Preisunterbietung und För¬
derung einer Preisgestaltung , die Meistern und
Gehilfen eine angemessene Lebenshaltung sichert
a) durch Besserung des Verbindungswesens , ins¬

besondere durch Einwirkung aut die Ausschrei¬
bungsbedingungen , Ausfuhr »ngs-, Bcaufsichti-
gungs - und Abnahmevorschriften;

b) drirch Bestrebungen , die dem Geiste des 8 10
des .Reichstarifvertrages entsprechen.
Zur Durchführung der vorstehenden Vereinba-

riiligcn Erklären die beteiligten Meister - und Ge¬
hilfenverbände es für eine zwingende Pflicht , daß
jeder Meister und Gehilfe einem dieser Verbände
als Mitglied angehört.

Sroßlchissayrttweg zunfdjcn Rhein,
Neckar und Donau.

In Anwesenheit von Vertretern der würt-
tembergischen , badischen und hessischen Regie¬
rung fand in einer kürzlich abgehaltenen Ver¬
sammlung nach Auflösung des Rhein -Neckar-
Komitees die Gründung eines Sndwest-
d e u t sch e n V e r e i n s für Rhein , Donau
und Neckar  mit dem Sitz in Stuttgart statt.
Dev Verein bezweckt die Verbindung von Rhein
und Donau durch Herstellung unmittelbarer
Großschiffahrtswege zwischen Rheinpsalz , Ba¬
den , Hessen , Württemberg und Bayern . In
erster Linie gehört hierzu der Großschiff¬
fahrtsweg  auf dem Neckar , die Weiterfüh¬
rung dieses Schiffahrtsweges bis zur Donau,
die Herstellung des Großschiffahrtsweges auf
der Donau bis Ulm und dessen Weiterführnng
von Ulm über den Bodensee zum Rhein . Außer¬
dem stellt sich der Verein die Förderung aller
seinen Interessen dienenden Schiffahrtsbestre
bungen . besonders auch in Oesterdeich -Ungar
zur Aufgabe . Zum Vorsitzenden des neuen Ver
eins wurde aus Württemberg Geheimer Kom¬
merzienrat Rudolf Schiedmaher (Stutt¬
gart ), zum Vorsitzenden aus Baden Geheimer
Kommerzienrat Engelhardt (Mannheim-
gewählt . Als Stellvertreter des württembergi.
scheu Vorsitzenden wurden Oberbürgermeistci
Lautenschlager (Stuttgart ) und Geheimer
Kommerzienrat R ü m e l i n (Heilbroun ), als
Stellvertreter des badischen Vorsitzenden Ober¬
bürgermeister Dr . Kn her (Mannheim ) und
Handclskcnnmerpräsident von Wagner  aus
Ludwigshafen bestimmt.

(„ Mitteilungen des Kriegsaus¬
schusses der deutschen Industrie ." )

Nene Knegŝöerortlmingen.
Das Rcichsgesetzblatt enthält in Nr . 283 die

Verordnung des Bundesrats vom 14. Dezember
1916 über die
Ge schä stsa ussi cht zur Abwendung des

Konkurses.
8 1 besagt : „Wer infolge des Krieges zahlnngsun-
sähig geworden ist, kann bei dem für die Eröffnung
des Konkursverfahrens zuständigen Gerichte die An¬
ordnung einer Gesck̂ ftsaussicht zur Abivendung des
Konkurses beantragen . Soweit das Konknrsper-
.fahren im Falle der Ueberschuldnng staüfindet , kanu
der Antrag auch gestellt werden , wenn infolge des
Krieges eine llVerschuldung eingetrcten ist.

Dem Antraa ist stattzugeben , wenn Aussicht
besteht, das; die Zahlungsünsähigkeit oder die Ueber-
schuldung Mch Wegfall der -Kriegsvcrhältnisse b -
hoben oder der Konkurs durch ein Uebereinkommeu
mit den Gläubigern abgewendet werden wird.

Die weiteren Bestimmungen regeln die Wir¬
kungen der Geschäftsanssicht Und das Verfahren.
Nähere Aiiskunst darüber wird von der Geschästs-
ftelle des Gewerbevereins für Nassau gern erteilt.

Ans die in den amtlichen .Kreisblättern und
Tageszeitungen veröffentliche Bekannimackung de-
stelivertr . Generalkommandos des l8 . Armeekorps
betreffend die

Bestandserhebungvon Nähfäden
wird zur Beachtung aufmerksam gemacht.
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Patent*und öcvrauHsmuflerrecht.
Durch die Bekanntmachungen des Kaiserlichen

Patentamtes vom 4. Januar 1917 sind die Be¬
stimmungen jiber die Anmeldung von Ersindmrgen
und Gebrauchsmustern dahin abgeändert worden,
daß bis aus weiteres sür die Nebenzeichnung
(bei Anmeldung von Erfindungen ) und die Abbil¬
dung (bei Anmeldung von Gebrauchsmustern ) die
Verwendung von Zeichenlcinwnnd oderKartonpapier
nicht erforderlich ist , vielmehr eine Zeichnung auf
starkem Pauspapier (Glaspapier ) oder ein Licht¬
bild sn schwarzen Pinien aus weißem Grunde oder
in weißen Linien aus braunem Grunde emgereicht
werden kann. Bei der Anmeldung von Erfindungen
genügt als Hauvtzeichn  u n g bis zum Beschluß
über die Bekanntmachung der Anmeldung ein
zweites .Stück der Nebenzeichnung.

UnbeftcUie waren
werden vielfach übersandt in der durch' Erfahrung
begründeten Hoffnung , Laß, der Gmpsanger gu -
Miütig und bequem genug IN, sre zu bezahlen, stall
sie zurückzu senden oder unbeachtet bei S -rte zu v gen,
wenn er schon die Unvorsichtigkeit begangen hat dw
Waren gnznnehmen . Die Zusendung nnbeueltter
Gegenstände war schon in Friedcnszeilen — ge¬
linde gesagt — eine Unsitte, die mancher als Be¬
lästigung empfand, da er gewöhnlich kel.ner.ei Be¬
dürfnisse für die unerwünichte Sendung Haie ^ m
Laufe des Krieges ist sie aber geradezu eme Land¬
plage geworden. Gegenstände der verschledrnsten
Art , vornehmlich Bücher , Bilder . Karten und Er¬
zeugnisse der Gewerbetunst enthalten derartige Sen¬
dungen , die zumeist van auswärtigen , dem UoiCi-
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säten wildfremden Geschäftsleuten veran,taste wr-
den. Um die käufliche Annahme sicher zu stellen,
werden der Sendung gewöhnlich gleich Rechnung,
ausgesiillte Postanweisung oder ' Zählkarte berge-
fügt . Nur ganz schüchtern wirs angedcutet , dal!
man die Sendung , Wenn man keine Benverwung
dafür habe, sie auch nicht bei Berivandten , Freun¬
den. oder guten Bekannten unterbrmgen könne,
zurücksenden möge. Wahrlich eine dreiste Zumutung,
namentlich seht, wo Zeit und Geld für bessere
Zwecke dringend nötig sind. Um diesen Eindruck vrt
dem Empfänger zu vertuschen, wird dem geschast-
ltchen Gebaren dann gewöhnlich ein wziales oder
wohltätiges Mäntelchen umgehängt . soziales,
wohltätiges Empfinden ist derartigen Unternehmern
in der Regel völlig fremd. Der einzige Beweg¬
grund ihres Handelns ist krasser Eigennutz. Einige
Unternehmer dieses Schlages gehen soweit, daß
sie sich durch ein besonderes Anschreiben, das der
Sendung bciqefügt wird, einen Anspruch ans Ab¬
nahme der Sendung zu verschaffen suchen, indem sie
darauf Hinweisen, daß Nicht-Rücksendung innerhalb
einer bestimmten Frist als Annahme der Sendung
aufgefaßt würde . Nach Ablauf der Frist folg , dann
prompt Zahlungsansforde .nng , Mahnung und nicht
selten Klaaeandrohung . Jeder Empfänger sollte
derartige Sendungen unbekannter Perionen und
Firmen im Interesse baldiger Beseitigung dieser
Unsitte emsach verweigern . Wer auch wenn de
Sendung angenommen ist, verpflichtet sre keines¬
wegs zur Zahlung ; auch dann nicht, wenn eine Frist
zur Rücksendung gestellt ist. Ein Kaufvertrag kommt
durch derartige einseitige Erilärnngcn von Personen,
mit deneir man in keinerlei lausender Geickiasts-
verbindung steht, niemals zustande. Man lege der¬
artige Sendungen , trenn man sie schon angenommen
hat , einfach bei Seite . Nach der ganzen Sachlage
ist der Empfänger weder rechtlich noch moralisch zur
Rücksendung verpflichtet. Sorgt der Sender nicht
selbst für Rückschasfung, so soll ihn der Empfänger
— möglichst nach erfolgter schriftlicher zur Ber-
fügungstellung der Sendung — auf Rücknahme
verklagen. Ist der Empfänger ein Kaufmann , so
wird er unter Umständen nebenher ,ogar Lager¬
geld verlangen können. Drängt der Sender auf
Zahlung , drobt er mit . Klage, io wolle man ihn
wegen Nötigung der Erprelsting bei der Polizei
oder Staatsanwaltlckmft anzeigen. Nur durck
(schärfste Maßregeln kann diesem weit vecbrei eten
Geschäftsübel begegnet werden . Die Mehrzahl dieser
Warensender haben es aut die weniger bemittelten,
unerfahrenen Kreise abgesehen und verleiten diese
durch ihr Gebaren zu »nwirtschaf lichen Ausgaben.
Mer auch die beinittelten und besser gestellten
Kreise werden keineswegs von unerwarteten Sen¬
dungen verschont. Ber ihnen wird vornehmlich an
das soziale Genüssen gerührt , um sie zur Ajnnahme
«nd (Zahlung zu veranlassen.

Tr . Brockmann.

Aus üem rtHrtftöaftsblatt für lrccr
und Marine.
Schubkarren.  *

Sclbsthersteller werden zur umgehenden Abgabe
von schriftlichen Angeboten auf Lieferung von ei¬
sernen und hölzernen Schubkarren eingÄaden . Ten
Angeboten , die genaue und binT>?nde Angaben über
Zieierungsmöglichkeit bis Ende Januar , Ende Feb¬
ruar und Ende März , sowie über Bauart und
Material zu enthalten haben, sind Skizzen bei¬
zufügen.

Kgl. Ingenieur -Komitee Berlin.

Ans am LouaiDcieinen.
Bad Ems.

Der Gäwerbeverein hatte seine Mitglieder am
16 . Tez . v . J . zu einem Bortrage über „Kriegserl b-
nisse und Kriegsnöte im Elsaß" eingeladen . Ter Vor¬
tragende , £>m Pfarrer Klein aus Weißenburg tnt
Elsaß , ein geborener Elsässer schilderte erst die
landschaftlichen Reize seiner He.nmt, sonne
die Eigenschaften seiner Bewohner . Tann berichtete
er über Flüchtlingselend . Seil Anfang des Krieges
mußten 50 000 Einwohner aus dem El,aß , Männer
Frauen und Kinder in allen Lebensjahren , ihre
engere Heimat wegen Lebensgefahr verladen und
wurden in der großen deuhchen Heimat zerstreut
untergebracht . Ter Flüchtlingsfüriorge ist es nun
nach vieler Mühe gelungen , die Flüchtlinge fami¬
lienweise zusammenzubringen , zu unterstützen und
zum Teil zu beichäftigen. Aber viel Arbeit i>t noch
zu leisten und weitere Mittel zur Unterstützung
auszubringen . Ter Redner forderte die lehr zahl¬
reichen Anwesenden ans , cne Filrsorge tatkräftig z-u
unterstützen. Gut gelungene Lichtbilder ergänzten
wirksam den Vortrag.

Auf dem 3. Vortragsabend des Vereins behan¬
delte Hr. Handelslehrer Lehr  aus Frankfurt a . M.
das zeitgemäße Thema „Die Kriegssteuern und der
Warenumfahstcmpel " . Anknüpfend an die letzten
Finanzretonncn gab der Redner einen Ueberblick
der Entstehungsgeichichte der neuen Kriegssteuern.
Es müßte etwas Großzügiges ge,chafien werden,
um den Ziniendienst der gewaltigen Kriegsanleihen
licher zu stellen. Nach vorläufigen Schätzungen wird
er wenn keine neue Anleihen dazu kommen, jähr¬
lich 7 Milliarden Mark erfordern . Ter Vortragende
beiprach sodann die Kriegsslcuer sowie die Ver¬
mögens - pnd Vermögenszuwachssteuer und e läu¬
terte ihre Bestiminungen an zahlreichen Bei 'pielcn.
Tann erklärte er das Weien der Warenumsatzsteuer
für den Kaufmann , Handwerker und das Kurlogicr-
gen-erbe und gab wertvolle Winke, wie die Steuer¬
deklaration gbzusaisen sei, damit ieder zu seinem
Recht kommt, der Staat und der Steuerzahler . In
der Au ^lvrache wurde an Hand von betonteren sür
Ems nichtigen Verhältnissen Beispielen jede ge¬
wünschte Aufklärung gegeben. In Anbe rächt der
Wichtigkeit und Güte des Vortrages war es be¬
dauerlich, baß der Besuch-nur mäßig war.

Hus Nassau.
Westerwälder Kriegspoesie

Ww in den Tagen des Krieges 1870/71 er¬
hob sich anck bei Beginn des gegenwärtigen Welt¬
krieges ein Singen und Dichten im den'scheu Volk.
Tie berufenen Dichter sangen ihre Vaterlan -' sljeder,
die Begeisterung des Volkes schürend, den Akut der
Soldaten hebend. Doch auch inanchem, der bisher
nie sich mit Versemachen beschäftigt kamen Reime
aus die Lippen Und in die Feder . Ter Soldat auf
dem Marsche faßte seine Gedanken ,an R -stme. der
Posten aus einsamer Wacht sprach seine Sehnsucht
nach her Heimat im Liede ans . Tic Daheimge-
bliebenen sangen und die Feldsoldaten zwangen ihre
Erlebnisse in Verse. ,

„Ganz Deutschland zählt kaum so vre! Baionette
In diesem Krieg als Kampf- und Sicgesli -^ r,
lind jeder neue Dag bringt neue wieder, .
Und immer länger wird die lange Kette."
Manche von ihnen werden verklingen, wie sie

gesungen sind. Mer manche werden bleiben in
allen Zeiten . Alle aber , so viele auch ihrer sind,
bekunden daß die Herzen des deutichen Volkes frisch
und mutig schlagen, und insofern wlltc man sich
über die Menge nicht beklagen. Im Gegeweil . Für
spätere 'Zeiten geben sie ein deutliches Bild davon,
was in diesem Weltkrieg in den Herzen unseres
Volkes lebte. Und insofern sind auch die Kriegs-
gedichte für die Geschichte der Heimat von großer
Wichtigkeit pnd verdienen gesammelt zu n êrdn

Auch  der Westerwald hat seine Sicher im Felde
draußen und in der Heimat . Ihre Erzeugnisse ®u
sammeln und zu sichern, sie der Nachwelt zu hinter¬
lassen, ist nicht ohne Bedeutung . Uno das soll ge

schehen. Alle die, welche von Westerwäldern Kriegs¬
gedichte in Besitz haben oder der Sammlung bei¬
fügen können, werden deshalb gebeten, das was sie
betzustenern vermögen, einzuienden an Herrn Haupt¬
lehrer Runkel,  Tierdorf -Westerwald.
2. Buchführuugsttvterricht<wt der allgem.

Gewerbeschale Wiesberde « .
Der Andrang zmn ersten Kursus war so stark,

daß nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden
konnten. Ende Januar beginnt deshalb ein ziveiter
Kurius , zu dem die Anmeldungen umgehend in
der Gewerbeschule zu bewirken sind.

Ncuerwcrvungcn für ütc Vllcherci und
DorbUderfatnmlung

des ÖciDcrbCDcrcms für Nassau.
Grehschel und Rings . Die Praxis der Woh¬

nungsreform.
Großman «, I . Das Holz , seine Bearbeitung

und seine Verwendung . Aus Natur und Gei-
steswclt . Nr . 473.

Grobmann , Oskar . Praktische Anleitungen zum
Maschinenzeichner ! und Skizzieren für Ge¬
werbe - und Hanv ^ »rkerschulen.

DieneGrupe , Margot . Diolene Nadelarbeit . Lehr¬
buch für Schule und Haus auf Grund der .
neuen Lehrpläne für höhere Mädchen - und
Mittelschulen . 3. vermehrte Auflage.

Haag . Das Gelündezeichnen nach der Natur.
Eine kurze praktische Anleitung mit 10 Ab¬
bildungen und 8 Tafeln . Stuttgarter Bilder - |
bogen Nr . 8.

Hiutze, Otto . Die Hohenzollern und ihr Werk . !
Fünfhundert Fahre vaterländischer Geschichte.

Höhn , I . Das gewerbliche Zeichnen des Zim¬
mermanns . Das gewerbliche Zeichnen des
Tischlers . Das gewerbliche Zeichnen des
Schlossers . Vorlagenbücher sür Schüler in
Handwerker -, Fortbildungsschulen , Lehrlinas-
schulen usw.

von Jhering , A . Die Wasserkraftmaschinen und
die Ausnutzung der Wasserkräfte . Aus Natur
und Geisteswelt . Nr . 228.

Irl , M . Die Bedeutung des Genossenschafts¬
wesens für die Erhaltung und Stärkung des,
selbständigen gewerblichen Mittelstandes.

a) Handwerkergenossenschaften.
b) Kleinhandelsgenossenschaften.

Jmtg -Wie« . Entwürfe zu Architekturen un , !
Flächendekorationen junger Wiener Künstler . |
Ergebnisse aus der Wiener Kunstgcwerbeschulc.

Junge , (?. Gemüscverwertung im Haushalt mit !
Anhang : Die prakt . Zubereitung der Gemüse
in der Küche, von L. Herz , Haushaltungs-
lehreriu . _ ,

Dr . jur . Karlemeyer Ed . und Bücherrevisor
Holzknecht F . Schuldnernvt . Aus der Rechts - I
Praxis des Schuldners.

Kuobloch, Walther und Kühl Hermann . Samm¬
lung geometrischer Konstruktionen . Zum Ge¬
brauche in Gewerbeschulen , Präparandenan-
staltcn , Volks - und Mittelschulen , sowie zum
Selbstunterricht und für die Teilnehmer am
Meisterkursns.

Handwerkskammer wrczvaüen.
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Bete. Aufhebung der beschrünkrten Arbeitszeit
in den Schneiderei-

und Schutzmachereibetrieben.
Tie beteiligten Inhaber von Schneiderei - und!

Schuhmachereibetrieben werden darauf aufmerksani
gemacht, daß die s. Zt . eingeführte Beschränkung der |
Arbeitszeit auf wöchenikich 40 Stunden , voraus-
sichtlich demnächst aufgehoben werden wird fodaß
alsdann wieder die Polle Ausnutzung der Arbeits¬
zeit stattsinden kann. Tie Beteiligten tun gut daran , i
sich fclion jetzt daraus vorzubereiten.

Wiesbaden, den 3. Januar 1916.
Die Handwerlskanlmer:

Ter Vorsitzende: Der Syndikus i
Carstens . Schröder.

OttO
Bauschreinerei u.
TürenfdüriK
Femspr. HdUStÜreh

Glasabschlüsse
_ Wandvertäfei ungen

Alle Schreincrarbeiten in jeaer Ausführung
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